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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

1.1. Wahrung des Schengen-Systems – Stärkung des Raums ohne Kontrollen an den 
Binnengrenzen 

Der Kontext dieses Vorschlags und Gründe für die darin enthaltenen Änderungen sowie die  
angestrebte Funktionsweis e in d er Praxis we rden in  der  Mitteilung de r Kommission an da s 
Europäische Parlam ent, den Rat, den W irtschafts- und Sozialau sschuss und den Ausschuss 
der Regionen m it dem Titel „ Wahrung des Schengen-Systems – Stärkung des Raums ohne 
Kontrollen an den Binnengrenzen" eingehend erläutert, die zusammen mit diesem Vorschlag 
angenommen wird. 

1.2. Legislative Änderungen  

Damit der erforderliche Rechtsrahm en geschaffen und der vom  Europäischen Rat auf seiner 
Tagung vom 23./24. J uni vorgebrachten Forderung nach Einführung eines Mechanism us für  
kritische Situationen nachgekomm en werden kann, m uss der m it der Verordnung (EG) Nr . 
562/2006 eingeführte Schengener Grenzkodex geändert werden, der zum einen Regeln für die 
Kontrollen an den Außengrenzen festlegt und zum anderen die Aufhebung der Kontrollen an 
den Binnengrenzen und die Möglichkeit zur Wiedereinführung solcher Kontrollen in 
begrenzten Fällen vorsieht. 

Da der fr eie Person enverkehr in eine m Raum  ohne Binnengrenzen eine zentrale 
Errungenschaft der Union ist, dessen Vorteile  alle in diesem  Raum  lebenden Menschen 
genießen, sollte ein Beschluss auf Unionseben e gefasst w erden, wenn diese Freizügigkeit  
durch eins eitige und m itunter undurchsich tige nationale Entscheid ungen beeinträch tigt 
werden könnte. 

Generell sollte sich die W iedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen auf einen 
Beschluss stützen, der von der Kommission nach  Stellungnahm e der  Mitgliedstaaten im 
Rahmen de s Prüfverfahrens gem äß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom  16. Februar zur Festlegung der allgem einen Re geln und 
Grundsätze, nach denen die M itgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse 
durch die Kommission kontrollieren1, als Durchführungsrechtsakt vorgeschlagen und erlassen 
wird. In dem  Beschluss ist im  Einzelne n anzugeben, wo Gr enzkontrollen an den 
Binnengrenzen ausnahmsweise für einen Zeitraum  von 30 Tagen – m aximal verlängerbar für 
sechs Monate - wiedereingeführt werden dürfe n. Eine Verlängerung komm t aber nur in 
Betracht, wenn sich die Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen darauf 
stützt, dass im Rahmen des Schengener Evaluierungsmechanismus festgestellt wurde, dass ein 
Mitgliedstaat dauerhaft nicht in der Lage ist, seinen Abschnitt der EU-Außengrenze 
angemessen zu schützen.  

Für den Fall unvorhersehbarer E reignisse beha lten die Mitgliedstaaten allerdings die 
Möglichkeit, einseitig  Grenzkontro llen an  den Binnengrenzen wied ereinzuführen, wenn 
sofortiges Handeln geboten ist. Ein e solche Entscheidung tritt unm ittelbar in Kraft und wird 

                                                 
1 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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der Komm ission, dem  Europäischen Parlam ent und den anderen Mitglied staaten m itgeteilt. 
Unter solchen Um ständen ist die W iedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen jedoch auf fünf Tage begrenzt . Die Kommi ssion kann in diesem  Falle alle 
Mitgliedstaaten konsultieren, um  die Zweckmäßigkeit der getroffenen Maßnahm e zu prüfen. 
Eine solche Konsultation hat keine aussetzende Wirkung für die Entscheidung des handelnden 
Mitgliedstaates. Erforderlichenfalls kann di e Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen verlängert werden, doch dann muss sie sich auf einen Beschluss der 
Kommission stützen, der als Du rchführungsrechtsakt im Wege des Dringlichkeitsverfahrens 
gemäß Artikel 8 der vorgenannten Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erlassen wird.  

Eine abgestimm te, EU-gestützte Reak tion würde dazu beitragen, dass dem 
gesamteuropäischen Interesse  Rechnung getragen wird. Auf diese W eise könnten sowohl 
Situationen angegangen werden, in denen sich ei n Mitgliedstaat kurzfristig einer ernsthaften, 
stark lokalis ierten Bedrohung der öffentliche n Ordnung oder inneren  Sicherheit ausgesetzt 
sieht, als auch Situationen, die weiterreic hende und längerfristige Auswirkungen haben. In 
beiden Fällen ist eine abgestimm te europäische Reaktion gerechtfertigt, da jede Entscheidung 
über die W iedereinführung von Kontrollen an de n Binnengrenzen - selb st innerhalb eines 
befristeten Zeitraum s und eine s begrenzten geographischen Gebiets - m it hum anen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen verbunden ist, die über den betroffenen Mitgliedstaat 
hinausreichen. Ein abgestimm tes europäisches Vorgehen ist um  so zwingender, w enn ein 
bestimmter Abschnitt d er Außengr enze unerw artet unte r starken Dru ck gerät, w enn ein 
Mitgliedstaat dauerhaft nich t in der Lage  ist, se inen Abschnitt der Außengrenze zu 
kontrollieren oder Umstände auftreten, die ei ne ernsthafte Bedrohung der öffentlichen 
Ordnung oder der inneren Sicherheit der Union ode r eines Mitgliedstaates darstellen. Jede 
Entscheidung über die W iedereinführung von Gr enzkontrollen an den Binnengrenzen hat 
unmittelbare Auswirkungen auf alle Reis enden und das gem einsame Interesse aller 
Mitgliedstaaten. 

Die Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen sollte nur als letztes Mittel 
eingesetzt werden, bis andere Maßnahm en zur St abilisierung der Lage an dem  betreffenden 
Abschnitt d er Außengr enze entwe der auf  eur opäischer Ebene im  Geiste der S olidarität 
und/oder auf nationaler Ebene er griffen werden, um  m it den gemeinsamen Vorschriften 
stärker konform zu gehen. 

2. ERGEBNISSE DER KONSULTATIONEN MIT DEN BETEILIGTEN UND 
FOLGENABSCHÄTZUNG  

In ihrer Mitteilung zur Migration 2 zog die Komm ission die Einf ührung eines Verfahrens in 
Erwägung, um  auf europäischer E bene im  Wege  eines B eschlusses zu bestimm en, welche  
Mitgliedstaaten im Ausnahmefall wieder Kont rollen an den Binnengrenzen einführen dürfen 
und über welchen Zeitraum . In der Mitteilung enthalten sind Überle gungen zur möglichen 
Schaffung eines Mechanismus, um auf außergewöhnliche Umstände reagieren zu können, u.a. 
durch ein auf EU-Ebene abgestimmtes Verfahren zur vorübergehenden Wiedereinführung von 
Grenzkontrollen an den Binnengrenzen, die jedoch nur als letztes Mittel  in Betracht gezogen 
werden sollten.  

                                                 
2 KOM (2011) 248 vom 4.5.2011. 
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Diese Überlegungen wurden sowohl vom Rat „Justiz und Inneres“ auf seiner Tagung vom 12. 
Mai 2011 als auch vom  Europäischen Rat au f seiner Tagung vom  23./24. Juni 2011 begrüßt, 
der sich dafür aussprach, dass ein Mechanism us „eingeführt werden [ sollte], der – ohne das 
Prinzip des freien Personenverkehrs zu beeinträchtigen – unter außergewöhnlichen 
Umständen greifen soll, in denen die Schengen-Zusammenarbeit insgesamt gefährdet ist." 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES VORSCHLAGS  

Rechtsgrundlage des Vorschlags ist Artikel  77 Absätze 1 und 2 de s Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. 

Dieser Vorschlag zielt auf die Ände rung der Verordnung (E G) Nr. 562/2006 des 
Europäischen Parlaments und des R ates vom 15. März 2006 über einen Ge meinschaftskodex 
für das Überschreiten der Grenzen durch Person en (Schengener Grenzkodex) ab, die auf der 
Grundlage der einschlägigen Bestimmungen d es Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, d. h. Artikel 62 Absatz 1 (Binnengrenzen) und Absatz 2 Buchstabe a  
(Außengrenzen) erlassen worden war. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Die vorgeschlagene Änderung hat keine Ausw irkungen auf den Haushalt der Europäischen 
Union. 
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2011/0242 (COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 zwecks Festlegung einer 
gemeinsamen Regelung für die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an 

den Binnengrenzen unter außergewöhnlichen Umständen 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf  den Vertrag über die Arbeitsweis e der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 77 Absätze 1 und 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Aufbau eines Raum s, in de m der freie Personenverkehr über die Binnengrenzen 
hinweg gewährleistet ist, ist eine der größten Errungenschaften der Europäischen 
Union. In einem  derartigen Raum  ohne K ontrollen an den Binnengrenzen bedarf es 
einer gem einsamen Antwort auf Situationen,  die eine ernsthafte Bedrohung für die 
öffentliche Ordnung oder die inn ere Sicherhe it der Europäischen Unio n oder eines 
oder m ehrerer ihrer Mitgliedstaaten da rstellen, indem  die W iedereinführung von 
Kontrollen an den Binnengrenzen unter a ußergewöhnlichen Umständen gestattet wird, 
ohne dass der Grundsatz des freien Persone nverkehrs berührt wi rd. A ngesichts der 
möglichen Auswirkungen derartiger nur als letztes Mittel anzuwendender Maßnahmen 
auf alle Personen, die innerhalb dieses Ra ums ohne Kontrollen an den Binnengrenzen 
über das Recht auf Freizügigkeit verfügen, ist e ine gem einsame Antwort der  Union  
unerlässlich. 

(2) Der freie Personenverkehr innerhal b des Raum s ohne Kontrollen an den 
Binnengrenzen ist eine zentrale Err ungenschaft der Union. Da der fr eie 
Personenverkehr durch die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den 
Binnengrenzen beeinträchtigt wird, sollt en entsprechende Entscheidungen auf 
Unionsebene getroffen werden. In je dem Fall sollte die W iedereinführung von 
Kontrollen an den Binnengrenzen nur als letztes Mitte l in nerhalb ein es bef risteten 
Zeitraums und eines begrenzten geographischen Gebiets, auf der Grundlage objektiver 
Kriterien und einer auf Unionsebene durch zuführenden Bewertung der Notwendigkeit 
einer derartigen Maßnahm e eingesetzt werden. Für den Fall, da ss die e rnsthafte 
Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inne ren Sicherheit sofortiges Handeln 
erfordert, sollten die Mitgliedstaate n die Möglichkeit zur Wiedereinführung von 
Kontrollen an den Binnengrenzen habe n. Unter solchen Um ständen ist die 
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Wiedereinführung von Kontrollen an den Binne ngrenzen auf fünf Ta ge begrenzt; eine 
Verlängerung muss auf Unionsebene beschlossen werden. 

(3) Im Vorfeld der W iedereinführung von Kont rollen an den Binnengrenzen sollten die 
Notwendigkeit der Maßnahme und ihre Verhältnismäßigkeit gegenüber der Bedrohung 
der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit,  die de m Antrag auf  
Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen zugrunde liegt, geprüft 
werden; darüber hinaus sollte untersucht we rden, welche alternativen Maßnahmen auf 
nationaler und/oder Unionsebene ergri ffen werden könnten, sowie welche 
Auswirkungen eine derartige Maßnahme auf den freien Personenverkehr innerhalb des 
Raums ohne Binnengrenzen hätte. 

(4) Im Falle einer ernsthaf ten Bedrohung der öffentlichen O rdnung oder der inneren 
Sicherheit auf Ebene der Union oder ihrer Mitgliedstaaten, insbesondere als Folge von 
terroristischen Zwischenfällen oder Be drohungen sowie von Bedrohungen durch die 
organisierte Kri minalität, könnte die Wiedereinführung von Kontrollen an den 
Binnengrenzen im Ausnahmefall geboten sein. 

(5) Es kann zu Situationen kommen, in denen eine große Anzahl von 
Drittstaatsangehörigen d ie Außengrenzen von einem  oder m ehreren M itgliedstaaten 
überschreiten. Dies kann einen unerwar tet starken Anstieg von Sekundärbewegungen 
von Drittstaatsangehörigen, die sich unrech tmäßig i m Hoheitsgebiet eines oder 
mehrerer Mitglieds taaten aufhalten, zur Folge haben. Angesichts der Zahl der 
Mitgliedstaaten, die durch einen derart  unerwarteten und starken Anstieg von 
Sekundärbewegungen betroffen wären, und der Auswirkungen dieses Anstiegs auf die 
Migrationssituation in der Union oder in einzelnen Mitgliedstaaten, kann die  
vorübergehende W iedereinführung von Ko ntrollen an den Binnengrenzen in 
denjenigen Fällen a ls n otwendig er achtet werd en, in dene n die öf fentliche Ordnu ng 
oder die innere Sicherheit auf Ebene der Union oder der Mitgliedstaaten ernsthaft  
bedroht sind. Das Überschreiten der A ußengrenzen durch eine große Anzahl von 
Drittstaatsangehörigen k önnte in Ausnahm efällen die sofortig e W iedereinführung 
einiger Binnengrenzkontrollen rechtfertigen, wenn eine derartige Maßnahme vonnöten 
ist, um die öffentliche Ordnung und die innere  Sicherheit auf Ebene der Union od er 
der Mitgliedstaaten angesichts einer ernsthaften und akuten Bedrohung zu wahren. 

(6) Mit der vorübergehenden W iedereinführung bestimmter K ontrollen an den 
Binnengrenzen könnte auch auf die schwerwieg enden Mängel reagiert w erden, die im 
Rahmen der Schengen-Evaluierungen nach Artikel 15 der Verordnung zur Einführung 
eines Evaluierungs- und Überwachungsm echanismus für die Überprüfung der 
Anwendung des Schengen-Besitzstands festge stellt wurden, wenn die Um stände eine 
ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inn eren Sicherheit auf Ebene 
der Union und der Mitgliedstaaten darstellen würden. 

(7) Bevor ein Beschluss über die vorüberg ehende W iedereinführung bestim mter 
Kontrollen an den Binnengrenzen gefasst wird, sollte gründlich geprüft werden, 
inwieweit Maßnahmen, die auf die Beseitigung des ursprünglichen Problems zielen, in 
Anspruch genommen werden können; dazu gehören neben Hilfs maßnahmen dur ch 
EU-Einrichtungen wie Frontex oder Euro pol auch Unterstützungsm aßnahmen 
technischer oder finanzieller Art auf nationaler und/oder auf Unionsebene. Des 
Weiteren sollte jeder Beschlu ss über die W iedereinführung von 
Binnengrenzkontrollen auf der Grundlage stichhaltiger Info rmationen gefasst werden, 
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die entweder der die Wiedereinführung beantr agende Mitgliedstaat lief ern kann oder 
die aus anderen Quellen, z.B. einem Kontrollbesuch, stammen können. 

(8) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu  
gewährleisten, sollten der Komm ission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 
Diese Befugnisse sollten im  Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des  
Europäischen Parlam ents und des Rate s vom  16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, n ach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse  durch die K ommission kontrollieren 3, 
ausgeübt werden. Notfälle ausgenomme n und unter Berücksichtigung des W ortlauts 
von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Unterabsatz iii d er Verordn ung gilt das  
Prüfverfahren. 

(9) Die Kommission sollte sofort geltende Durchführungsrechtsakte annehmen, wenn dies 
in ordnungs gemäß gerechtfertigten Fällen aufgrund der unm ittelbar bevorstehend en 
Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sich erheit auf Ebene der Union 
oder der Mitgliedstaaten aus zwingenden Gründen der Dringlichkeit geboten ist.  

(10) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem  Vertrag über die Europäische Union und dem 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls über die 
Position D änemarks beteilig t sich Däne mark nicht an der Annahm e dieser 
Verordnung, die daher für dieses Land weder bindend noch ihm gegenüber anwendbar 
ist. Da m it dieser Verordnung der Schenge n-Besitzstand gem äß Titel V des dritten 
Teils des V ertrags über die Arbeitsweise der E uropäischen Union weiterentwickelt 
wird, sollte Dänem ark gem äß Artikel 4 des genannten Protokolls binnen sechs 
Monaten nach der A nnahme de r Vero rdnung entscheiden, ob es diese in 
innerstaatliches Recht umsetzt. 

(11) Diese Verordnung stellt eine W eiterentwicklung von Bestimmungen d es Schengen-
Besitzstands dar, die auf das Vereinigte  Königreich entspr echend dem  Beschluss 
2000/365/EG4 des Rates vom  29. Mai 2000 zum  Antrag des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland, einzelne Be stimmungen d es Schengen-Besitzstands 
auf sie anzuwenden, keine Anwendung finden. Das Vereinigte Königreich beteiligt  
sich daher nicht an der Annahm e dieser  Verordnung, die som it für das Vereinigte 
Königreich weder bindend noch ihm gegenüber anwendbar ist.  

(12) Diese Verordnung stellt eine W eiterentwicklung von Bestimmungen d es Schengen-
Besitzstands dar, die auf Irland entsprechend dem Beschluss 2002/192/EG 5 des Rates 
vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung einzelner Bestimm ungen 
des Schengen-Besitzstan ds auf Irlan d keine An wendung finden. Irland  beteilig t s ich 
daher nicht an der Annahm e dieser Vero rdnung, die somit für dieses Land weder 
bindend noch ihm gegenüber anwendbar ist.  

(13) Für Island und Norwe gen stellt di ese Verordnung eine W eiterentwicklung von 
Bestimmungen des Schengen-Besitz stands gem äß de m Übereinkomm en6 zwisch en 
dem Rat, der Europäischen Union sowi e der Republik Island und dem  Königreich 

                                                 
3 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
4 ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43. 
5 ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20. 
6 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
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Norwegen über die Assoziierung der be iden letztgen annten Sta aten be i d er 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar.  

(14) Die Verordnung stellt in Bezug auf die S chweiz eine W eiterentwicklung von 
Bestimmungen des Schengen-Bes itzstands gem äß de m Abkomm en7 zwischen  der 
Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der S chweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Um setzung, 
Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar.  

(15) Auch in Bezug auf Liechtenstein ste llt diese Verordnung eine W eiterentwicklung von 
Bestimmungen des Schengen-Besitzsta nds gem äß de m Protokoll zwischen der 
Europäischen Union, der Europäischen  Ge meinschaft, der S chweizerischen 
Eidgenossenschaft und de m Für stentum Liechtenstein über den Beitritt des 
Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen8 zwischen der Europäischen Union, der 
Europäischen Ge meinschaft und der Schw eizerischen Eidgenossenschaft über die 
Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar. 

(16) Für Zypern stellt diese Verordnung eine n auf den Schengen-Besi tzstand aufbauenden 
oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt gemäß Artikel 3 Absatz 2 der 
Beitrittsakte von 2003 dar. 

(17) Für Bulgarien und Rum änien stellt diese Verordnung einen auf de n Schengen-
Besitzstand aufbauenden oder an derweitig dam it zusamm enhängenden Rechtsakt 
gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2005 dar. 

(18) Diese Verordnung steht im  Einkla ng m it den Grundrechten und Grundsätzen, 
einschließlich denen der Freizügigkeit und der Aufenthaltsfreiheit, die insbesondere in 
der Charta der Grundrechte der Europä ischen Union anerkannt wurden. Ihre 
Anwendung hat unter Beachtung dieser Rechte und Grundsätze zu erfolgen — . 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 562/2006 wird wie folgt geändert: 

(1) Die Artikel 23 bis 26 erhalten folgende Fassung:  

Artikel 23 

Allgemeiner Rahmen für die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an 
den Binnengrenzen 

1. Im Falle einer ernsthaften Bedr ohung der öffentlichen Ordnung oder der 
inneren Sicherheit auf Ebene der Uni on oder der Mitgliedstaaten im  Raum 
ohne Kontrollen an den Binnengren zen ist den Mitgliedstaaten die 

                                                 
7 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
8 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19. 
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Wiedereinführung von Kontrollen an alle n oder bestimm ten Abschnitten der  
Binnengrenzen eines oder m ehrerer M itgliedstaaten für einen  beg renzten 
Zeitraum von höchstens 30 Tagen oder für die vorhersehbare Dauer der 
ernsthaften Bedrohung, wenn ihre Dauer den Zeitraum von 30 Tagen 
überschreitet, unter außergewöhnlic hen Um ständen gestattet. Die 
vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen darf 
in Umfang und Dauer nicht über da s Maß hinausgehe n, das unbedingt  
erforderlich ist, um gegen die ernsthafte Bedrohung vorzugehen.  

2. Kontrollen an den Binnengrenzen dürf en nur im  Einklang m it den Verfahren 
der Artikel 24, 25 und 26 dieser V erordnung wieder eingeführt werden. In 
jedem Fall, in dem ein Beschluss betreffend die W iedereinführung von 
Kontrollen an den Binnengrenzen in Betracht gezogen wird, sind die in Artikel 
23a aufgelisteten Kriterien zu Grunde zu legen. 

3. Hält die ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren  
Sicherheit auf Ebene de r Union oder der M itgliedstaaten über den in Absatz 1 
genannten Zeitraum hinaus an, können die Kontrollen an den Binnengrenzen 
unter Zugrundelegung der in Artikel 23a aufgelisteten Krite rien aus den in 
Absatz 1 genannten Gründen und unter Berücksichtigung neuer Elem ente für 
weitere Zeiträume von höchstens 30 Tagen verlängert werden.  

4. Der Gesamtzeitraum , innerhalb de ssen Kontrollen an den Binnengrenzen 
wiedereingeführt werden können, betr ägt ausgehend vom  ursprünglichen 
Zeitraum nach Absatz 1 und der Verlänge rung nach Absatz 3 höchstens sechs 
Monate. In Fällen anhaltend schwerwieg ender Mängel bei den Kontrollen an 
den Außengrenzen oder den Rückführungsverfahren, die im  Einklang m it 
Artikel 15 der Verordnung zur Ei nführung eines E valuierungs- und 
Überwachungsmechanismus für die Überprüfung der Anwendung des 
Schengen-Besitzstands fe stgestellt wurden,  ka nn die Komm ission eine 
Verlängerung dieses Zeitraums beschließen.  

Artikel 23a 

Kriterien für die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den 
Binnengrenzen 

1. Im Zuge des Beschlusses über die vorübergehende W iedereinführung von 
Kontrollen an einer oder mehreren  Binnengrenzen oder an bestimmte n 
Abschnitten der Binnengrenzen bewertet  die Kommission oder der betreffende 
Mitgliedstaat in Fä llen nach Artike l 25 Absatz  1, inwiew eit eine  der artige 
Maßnahme eine angem essene Reaktion auf die Bedrohun g der öffentlichen  
Ordnung oder der inneren Sicherheit auf Ebene der Union oder der 
Mitgliedstaaten darstellen könnte und ob die Verhältnismäßigkeit zwischen der 
Maßnahme und der Bedrohung gewahrt ist. Diese Bewertung stützt sich auf 
detaillierte Inform ationen des betre ffenden Mitgliedstaats/der betreffenden 
Mitgliedstaaten oder auf andere sachdi enliche Inform ationen, einsch ließlich 
Informationen der unter Absatz 2 genannten Mitgliedstaaten und 
Einrichtungen. Bei der Durchführung einer derartigen Bewertung ist 
insbesondere folgenden Gesichtspunkten Rechnung zu tragen:  
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(a) Die voraussichtlichen Auswirkunge n jeglicher Bedrohung auf die 
öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit auf Ebene de r Union oder 
der Mitgliedstaaten, ei nschließlich als Folg e von terroristischen 
Zwischenfällen oder Bedrohungen sowie von Bedrohungen durch die 
organisierte Kriminalität; 

(b) die Verfügbarkeit technisc her oder finanzieller 
Unterstützungsmaßnahmen, die auf nationaler und/oder europäischer 
Ebene in Anspruch genommen werden könnten oder in Anspruch 
genommen werden, einschließlich Hilfsm aßnahmen durch E U-
Einrichtungen wie Frontex, Eur opol oder dem Europäischen 
Unterstützungsbüro für Asylfragen , und die Untersuchung, inwieweit  
derartige Maßnahmen e ine angemessene Reaktion auf Bedr ohungen der 
öffentlichen Ordnung o der der in neren Sich erheit auf Eben e der Union 
oder der Mitgliedstaaten darstellen könnten. 

(c) die derzeitig en und absehbaren kün ftigen Auswirkungen 
schwerwiegender Mängel bei den Kont rollen an den Außengrenzen oder 
den Rückführungsverf ahren, die im Rahm en der Schengen-
Evaluierungen nach Artikel 15 de r Verordnung zur Einführung eines 
Evaluierungs- und Überwachungsmech anismus für die Überprüfung der  
Anwendung des Schengen-Besitzstands festgestellt wurden; 

(d) die voraussichtlichen A uswirkungen, di e eine derartige Maßnahm e auf 
den freien Personenverkehr innerhalb des Raums ohne Kontrollen an den 
Binnengrenzen haben wird.  

2. Bevor die Kommission einen Beschluss fasst, hat sie die Möglichkeit,  

(a) von den Mitgliedstaaten, Frontex, Europol, Eurojust, der Agentur für 
Grundrechte oder jeder anderen Ei nrichtung der Union weitere  
Informationen anzufordern, 

(b) mit der Unterstützung von Sachverstä ndigen aus den Mitgliedstaaten, 
von Frontex, Europol und jeder ande ren zuständigen europäischen 
Einrichtung Kontrollbesuche durch zuführen, um  Infor mationen z u 
gewinnen oder zu überprüfen, die für die E ntscheidung über die 
vorübergehende W iedereinführung von Kontrollen an Binnengrenzen 
von Bedeutung sind. 

Artikel 24 

Bei der vorübergehenden Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen 
anzuwendendes Verfahren 

1. Ist ein Mitg liedstaat der Ansicht, dass Kontrollen an den Binnengrenzen nach 
Artikel 23 Absatz 1 w ieder eingef ührt werden sollten, un terbreitet er der 
Kommission spätestens sechs W ochen vor der geplanten W iedereinführung 
oder innerhalb einer kürzeren Frist,  wenn die die W iedereinführung der 
Kontrollen an den Binnengrenzen erfo rdernden Um stände nicht weniger als 
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sechs W ochen vor der geplanten W iedereinführung bekannt werden, einen 
entsprechenden Antrag mit folgenden Angaben:  

(a) die Gründe für die geplante W iedereinführung, einschließlich sämtlicher 
sachdienlicher Daten zu den Zwis chenfällen, die ein e ernsth afte 
Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit auf 
Ebene der Union oder der Mitgliedstaaten darstellen; 

(b) der Umfang der geplanten Wiedereinführung m it Angabe des 
Abschnitts/der Abschnitte d er Binnengrenzen , an dem /denen die  
Grenzkontrollen wieder eingeführt werden sollen; 

(c) die Bezeichnungen der zugelassenen Grenzübergangsstellen; 

(d) Zeitpunkt und Dauer der geplanten Wiedereinführung; 

(e) gegebenenfalls die von den andere n Mitg liedstaaten zu  tref fenden 
Maßnahmen. 

Ein solcher Antrag könnte auch von zwei oder m ehr Mitgliedstaaten gem einsam 
gestellt werden.  

2. Die in Absatz 1 genannten Inform ationen sind den Mitgliedstaaten und de m 
Europäischen Parlament zeitgleich mit dem Antrag zu übermitteln. 

3. Die Komm ission beschließt auf Antrag  eines M itgliedstaats im  Einklan g m it 
Absatz 1 oder auf eigene Initiative auf der Grundlage der Infor mationen aus 
den Abschnitten (a) bis (e) von Absatz 1 über die W iedereinführung von 
Kontrollen an den Binnengrenzen. D iese Durchführungsrechtsakte sind gem äß 
dem in Artikel 33 Buchstabe a Absatz 2 genannten Prüfverfahren zu erlassen. 

4. Die Kommi ssion beschließt über die Verlängerung von K ontrollen an den 
Binnengrenzen. Diese Durchführungsrechtsak te sind gem äß dem in Artikel 33 
Buchstabe a Absatz 2 genannten Prüfverfahren zu erlassen.  

5. In ordnungsgemäß gerechtfertigten Fällen der Dringlichkeit im Zusammenhang 
mit Situationen, in denen die Um stände, die eine Verlängerung der Kontrollen 
an den Binnengrenzen im  Einklang m it Absatz 4 erfordern, weniger als 10 
Tage vor der geplanten Verlängerung bekannt werden, nimmt die Kommission 
sofort geltende Durchführungsrechtsakte im Einklang mit dem Verfahren nach 
Artikel 33 Buchstabe a Absatz 3 an. 

Artikel 25 

Besonderes Verfahren für Fälle, die sofortiges Handeln erfordern 

1. Ist aufgrund  einer erns thaften Bedrohung der ö ffentlichen Ordnung oder der 
inneren Sicherheit in einem Mitgliedstaat sofortiges Handeln geboten, kann der 
betreffende Mitgliedstaat in Ausnahm efällen unverzüglich wieder Kontrollen 
an den Binnengrenzen für einen begren zten Zeitraum  von höchstens fünf 
Tagen einführen.  
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2. Der Mitgliedstaat, der an den Binnengr enzen wieder Kontro llen einführt, setzt 
die anderen Mitgliedstaaten und di e Komm ission unverzüglich davon in 
Kenntnis; er m acht die Angaben gem äß Artikel 24 Absatz 1 und gi bt die 
Gründe an, die eine Inanspruchnahm e di eses Verfahrens rechtfertigen. Nach 
Erhalt einer solchen Bekanntgabe kann die Komm ission die anderen 
Mitgliedstaaten unverzüglich konsultieren. 

3. Dauert die ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung  oder der inneren 
Sicherheit d es betr effenden Mitg liedstaats über den in Absatz 1 genannten 
Zeitraum an, beschließt die Komm ission über die Verlängerung der Kontrollen 
an den Binnengrenzen. Angesichts der Notwendigkeit, aus zwingenden 
Gründen der Dringlichkeit nach Ablauf des in Absatz 1 genannten Zeitraum s 
sofort zu handeln, nimm t di e Komm ission sofort geltende 
Durchführungsrechtsakte im Einklang m it dem Verfahre n nach Artikel 33 
Buchstabe a Absatz 3 an.  

Artikel 26 

Besonderes Verfahren für Fälle mit anhaltend schwerwiegenden Mängeln 

1. In Fällen, in denen nach Auffassung der Kommission anhaltend 
schwerwiegende Mängel bei den Kontro llen an den Außengrenzen oder den 
Rückführungsverfahren bestehen, di e im  Einklang m it Artikel 15 der 
Verordnung zur Einführung eines E valuierungs- und 
Überwachungsmechanismus für die Überprüfung der Anwendung des 
Schengen-Besitzstands festgestellt wurd en, und die eine ernsthafte Bedrohung 
der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit auf Ebene der Union oder 
der M itgliedstaaten da rstellen, können Kontrollen an den Binnengrenzen für 
einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten wieder eingeführt werden. Dieser 
Zeitraum kann um  einen weiteren Zeitr aum von höchstens sechs Monaten 
verlängert werden, wenn die schwerwiegenden Mängel nicht behoben wurden. 
Es sind höchstens drei Verlängerungen dieser Art möglich. 

2. Die Kommission beschließt über die Wiedereinführung von Kontrollen an den 
Binnengrenzen. Diese Durchführungsrechtsak te sind gem äß dem in Artikel 33 
Buchstabe a Absatz 2 genannten Prüfverfahren zu erlassen. 

3. Die Komm ission beschließt über die Verlängerung der Kontrollen an den 
Binnengrenzen. Diese Durchführungsrechtsak te sind gem äß dem in Artikel 33 
Buchstabe a Absatz 2 genannten Prüfverfahren zu erlassen.  

4. In ordnungsgemäß gerechtfertigten Fällen der Dringlichkeit im Zusammenhang 
mit Situationen, in denen die Um stände, die eine Verlängerung der Kontrollen 
an den Binnengrenzen im  Einklang m it Absatz 3 erfordern, weniger als 10 
Tage vor der geplanten Verlängerung bekannt werden, nimmt die Kommission 
sofort geltende Durchführungsrechtsakte im Einklang mit dem Verfahren nach 
Artikel 33 Buchstabe a Absatz 3 an. 

(2) Artikel 27 erhält folgende Fassung: 

Artikel 27 
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Information der Gesetzgeber 

Die Kommission und der betreffende Mitgli edstaat/die betreffenden Mitgliedstaaten 
unterrichtet/unterrichten das Europäische Parlament und den Rat möglichst frühzeitig 
über etwaige Gründe, die die Anwendung der Artikel 23 bis 26 auslösen könnten.  

(3) Die Artikel 29 und 30 erhalten folgende Fassung: 

Artikel 29 

Bericht über die Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen 

Spätestens vier W ochen nach Aufhe bung der Kontrollen an den Binnengrenzen legt 
der Mitgliedstaat, der die Kontrollen an se inen Binnengrenzen durchgeführt hat, dem 
Europäischen Parlam ent, de m Rat und der Kommission einen Bericht über die 
Wiedereinführung von Kontrollen an den Bi nnengrenzen vor, in dem  insbesondere 
die Kontrollen und die W irksamkeit der wi eder eingeführten K ontrollen an den 
Binnengrenzen dargestellt werden. 

Artikel 30 

Information der Öffentlichkeit 

Die Kommission inf ormiert die Ö ffentlichkeit, wenn ein  Beschluss b etreffend die 
Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen gefasst wurde. Sie  
unterrichtet die Öffentlichke it insbesondere über Anfang un d Ende einer derartigen 
Maßnahme, es sei denn, übergeordnete Sicherheitsgründe stehen dem entgegen. 

(4) Ein neuer Artikel 33a wird eingefügt: 

Artikel 33a 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem  Ausschuss unterstützt. Dabe i handelt es sich 
um einen Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Bei Bezugnahm en auf diesen Absatz gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011.  

3. Bei Bezugnahm en auf diesen Absatz gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

Artikel 2 

Diese Vero rdnung tritt am  zwanzigsten Tag  na ch ih rer Veröffentlichu ng im  Am tsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 
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Diese Verordnung ist in allen ih ren Teilen verbind lich und gilt gem äß den Verträg en 
unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Brüssel am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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